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Das Ding mit der Qualzucht – das Deutsche 

Tierschutzgesetz zwischen den Welten 

Zusammenfassung 

Nackte Katzen, kurznasige Hunde, zwergwüchsige Kaninchen, ge-

bogene Positurkanarienvögel und flugunfähige Tauben – ihr Auftre-

ten ist in Deutschland mittlerweile zur Gewohnheit, ja zu etwas All-

täglichem geworden. Atemnot, Hautentzündungen, Bandscheiben-

probleme, Augenerkrankungen und lebenslanges Frieren scheinen 

lästige Nebeneffekte der zu Zuchtzielen auserkorenen Missbildun-

gen zu sein, die ihrer angeblichen Schönheit wegen von uns Men-

schen nur zu gern in Kauf genommen werden. Dass ein Qualzucht-

verbot seit mehr als 34 Jahren fester Bestandteil des Deutschen Tier-

schutzgesetzes ist und damit genau diese Zuchtformen verbietet, 

scheint nicht bemerkt worden zu sein. Nur wenige der betroffenen 

Tierhalter*innen kennen den Begriff der Qualzucht und würden ihr 

Tier als solche betiteln. Viele können und manche wollen die erheb-

lichen Schmerzen, Leiden und Schäden, denen ihre Tiere ein Leben 

lang in Folge der Zucht ausgesetzt sind, nicht sehen (Schöll, 2021). 

Durch die öffentliche Zurschaustellung von Qualzuchten in Werbe-

sendungen, Spielfilmen, Onlineportalen und Zuchtschauen werden 

diese Belastungen für Tierhalter*innen nicht nur unbewusst bagatel-

lisiert, sondern auch die Nachfrage nach entsprechenden Rassen 

weiter gefördert. Das Phänomen der Beliebtheit von Qualzuchttieren 

und die sich daraus ergebenen Spannungen im tierschutzrechtlichen 

Vollzug will dieser Artikel am Beispiel sogenannter Qualzucht-

hunderassen nachzeichnen. 

 

Schlagwörter: Qualzucht, Tierschutz, Kognitive Dissonanz, § 11 
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The Issue of Torture Breeding – the German Animal 

Welfare Act between Parallel Worlds 

Summary 

Naked cats, short-nosed dogs, dwarf rabbits, curved posture canar-

ies and unable-to-fly pigeons – their appearance has now become a 

matter of habit, indeed something commonplace, in Germany. Res-

piratory distress, skin inflammations, intervertebral disc problems, 

eye diseases and lifelong freezing seem to be annoying side effects 

of the deformities chosen as breeding targets, which we humans are 

only too happy to put up with because of their alleged beauty. The 

fact that a ban on agony breeding has been an integral part of the 

German Animal Welfare Act for more than 34 years and thus pro-

hibits precisely these forms of breeding seems not to have been no-

ticed. Only a few of the animal owners concerned are familiar with 

the term “agony breeding” and would describe their animal as such. 

Many cannot, and some do not want to, see the considerable pain, 

suffering and damage to which their animals are exposed throughout 

their lives as a result of breeding. The public display of distress 

breeds in commercials, feature films, online portals and breed shows 

not only unconsciously trivialises these burdens for pet owners, but 

also further encourages the demand for such breeds. This article 

aims to trace the phenomenon of the popularity of agony breeding 

animals and the resulting conflicts in the enforcement of animal pro-

tection law using the example of agony breeding in popular dog 

breeds. 

Keywords: agony breeding, animal welfare, cognitive dissonance, 

§ 11 TierSchG 
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1 Hintergrund 

Das Deutsche Tierschutzgesetz verfolgt den Zweck, 

„aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf 

dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem 

Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zu-

fügen.“ (§ 1 TierSchG) 

Dabei will das Gesetz jedes einzelne Tier in seinen unterschiedlichen 

Lebensphasen schützen und gibt u.a. Mindestbedingungen für die 

Haltung vor. Die umfangreichen Inhalte des Gesetzestextes werden 

in der Gesellschaft bereits höchst sensibel wahrgenommen und kont-

rovers diskutiert. Während die artgerechte Tierhaltung oder die Nut-

zung von Tieren zu Versuchszwecken allgegenwärtiges Thema in 

den geführten Debatten sind, scheint die Zucht von Tieren mit Qual-

zuchtmerkmalen, welche im § 11b des Deutschen Tierschutzgeset-

zes abgebildet wird, eher in theoretischen Betrachtungen zu ver-

schwimmen. In jüngerer Vergangenheit scheinen Aspekte der Qual-

zucht zwar einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt zu haben, aber 

noch immer auf wenig Reflexion in der Gesellschaft und selten Be-

achtung im tierschutzrechtlichen Vollzug zu treffen. Dies ist umso 

erstaunlicher, als dass sogenannte Qualzuchtrassen mittlerweile das 

Bild unseres Alltags prägen. Auswüchse der Qualzucht begegnen ei-

nem nicht nur auf der Straße, in Parks oder Cafés und bilden darüber 

eine hohe Dichte an Haustieren in privaten Haushalten ab, sondern 

weisen auch eine erstaunliche mediale Präsenz auf. Tiere dieser Art 

finden sich in Filmen und Serien, Musikvideos, sozialen Netzwerken 

sowie in jeder nur erdenklichen Form des Marketings von Werbe-

broschüren über bedruckte T-Shirts bis hin zum Kuscheltier im Kin-

derzimmer wieder und werden oft wegen ihres besonderen Ausse-

hens geschätzt. Gerade dieses Aussehen oder die sogenannten rasse-

typischen Merkmale sind es jedoch, die den Tieren erhebliche Qua-

len, Schmerzen oder Leiden bereiten. Irritierend daran ist, dass die 

zuchtbedingten Belastungszustände von Tierhalter*innen nur allzu 

oft ignoriert oder bagatellisiert werden. Paradoxerweise steigt die 

Nachfrage nach Tieren mit ebendiesen pathologischen Merkmalen. 

Die Ursachen dafür mögen vielfältig sein. Selbsterklärter Anspruch 
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der modernen Gesellschaft ist es, das Tier nicht mehr nur als Nutzob-

jekt zu verstehen, sondern jedem Tier einen intrinsischen Wert zu-

zuschreiben. Gerade Haustiere werden als fühlende Wesen aner-

kannt, die einen festen Platz in familiären Verbänden einnehmen     

oder sogar zum Ersatz von Partner*innen oder Kindern avancieren 

können. Die Nichtanerkennung von Qualzuchtattributen lässt jedoch 

vermuten, dass die Gesellschaft noch nicht mehrheitlich an diesem 

Punkt angekommen ist und dass das Qualzuchttier in seiner ver-

meintlichen Rolle als Familienmitglied missbraucht wird. Solange 

das Führen einer Französischen Bulldogge bei Menschen Begehr-

lichkeiten weckt und diese daraufhin den Wunsch verspüren, genau 

so ein Tier besitzen zu wollen, ist die Gesellschaft in der moralischen 

Pflicht, die Hintergründe dieses Begehrens kritisch zu analysieren, 

um Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen der tierschutzrechtliche 

Vollzug im Sinne des § 11b des Deutschen Tierschutzgesetzes nicht 

nur in einem theoretischen Konzept, sondern vielmehr in der prakti-

schen Umsetzung Anerkennung findet. 

2 Vom Gebrauchstier zum Accessoire  

Wollte man den Deutschen eine typische Hunderasse zuordnen, 

dann fiele die Wahl wahrscheinlich schnell auf den Deutschen Schä-

ferhund. Ursprünglich zum Hüten von Schafen gezüchtet, erweiterte 

sich schnell dessen Arbeitsgebiet und darüber seine Beliebtheit bei 

Menschen, die den Schäferhund nicht aus professionellen Gründen 

schätzten, sondern sich vielmehr von dessen äußerem Erscheinungs-

bild angezogen fühlten. Im Ranking der begehrtesten Hunderassen 

Deutschlands wurde der Deutsche Schäferhund mittlerweile auf 

Platz drei verdrängt (Statista, 2021). Bei genauerer Betrachtung der 

Beliebtheitsskala lassen sich im Sinne einer chronologischen Ana-

lyse bemerkenswerte Trends erkennen: So war Mitte der 1960er-

Jahre der Dackel sehr begehrt, der 1972 sogar zum Maskottchen der 

Olympischen Spiele in München auserkoren wurde. Danach war es 

der Cockerspaniel, der aufgrund seiner vermeintlichen Eleganz nicht 

nur Einzug in bürgerliche Haushalte fand, sondern auch auf vielen 

Fotografien bekannter politischer Persönlichkeiten abgelichtet wur-

de. Bodenständiger wurde es dann wiederum in den 1980er-Jahren, 
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in denen der Bobtail die Skala anführte. So könnte in vergleichbarer 

Manier die Geschichte über Mops, Labrador und Chihuahua weiter-

erzählt werden, um heute bei Zwergspitz und Französischer Bull-

dogge anzukommen. Offensichtlich unterliegt die Hundehaltung ei-

nem gewissen Zeitgeist. Bestimmte Hunderassen, wie der Deutsche 

Schäferhund, sind dann nicht mehr in Mode, beziehungsweise an-

dere, wie die „Frenchies“ (Französische Bulldoggen), sind es dann 

wiederum. Mode kann als Ideologie definiert werden, die für einen 

bestimmten Zeitraum und für eine bestimmte Gruppe von Menschen 

Gültigkeit hat (Becker, 2012). Dabei nehmen gesellschaftliche Pro-

zesse Einfluss und bedingen den Wandel der sich stetig verändern-

den Denk- und Verhaltensweisen. Mode wird durch den Zusammen-

schluss verschiedener Akteur*innen aufrechterhalten und öffentlich-

keitswirksam erklärt. Dieser Umstand lässt sich in besonderer Weise 

bei den sogenannten „Modehunden“ beobachten, waren es doch im-

mer Persönlichkeiten aus Film, Musik, Politik oder dem Adel, die 

zur Verbreitung einer Rasse beigetragen haben. In jüngster Zeit neh-

men die sozialen Netzwerke beachtlichen Einfluss, in denen es ei-

gene Accounts tierischer Persönlichkeiten mit Followern in sieben-

stelligen Bereichen1 gibt. Die zugrunde liegenden Motivationen des 

Wunsches, derartige Tiere halten zu wollen, sind komplex. Aus psy-

chologischer Sicht spielt die Zufriedenheit der Tierhaltenden eine 

große Rolle. Gelingt es, dieser Beziehung eine „soziale Rolle“ zuzu-

schreiben, der die Tierhaltenden eine wichtige Aufgabe in ihrem Le-

ben beimessen, dann steigt das Wohlbefinden durch Befriedigung 

des Bedürfnisses nach Autonomie (Klostermann, 2016).2 

                                                 

 
1 Manny_the_frenchie ist eine Französche Bulldogge, die auf Instagram mit ih-

rem Account täglich über eine Millionen Follower mit Bildern und Beiträgen 

aus ihrem alltäglichen Leben unterhält. Vgl. https://www.instagram.com/man 

ny_the_frenchie/?hl=de; Zugriff am 09.04.2023. 
2  In einer Studie der Ruhr-Universität Bochum zur „Untersuchung von Haustie-

ren als Garant für subjektives Wohlbefinden“ wurden 631 Haustierbesitzer*in-

nen befragt. Mittels Online-Umfrage wurden einerseits Fragen zur Messung 

zweier Aspekte des subjektiven Wohlbefindens gestellt: positive Stimmung 

und Lebenszufriedenheit. Andererseits wurden Fragen zum Haustier und zu 

 

https://www.instagram.com/manny_the_frenchie/?hl=de
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3 Das Tier als Statussymbol 

Sogenannte Schoß- und Gesellschaftstiere waren bereits im Mittel-

alter verbreitet. Einige archäozoologische Untersuchungen von oft-

mals deformierten Knochen deuten darauf hin, dass vor allem zwerg-

wüchsige Hunderassen bevorzugt wurden. Zeitgenössische Bild- 

und Schriftquellen lassen Rückschlüsse auf außergewöhnliche Farb-

schläge mit besonderen Trimmungen des Haarkleides zu. Diese „Ge-

sellschaftstiere“ befanden sich häufig im Besitz höherstehender Da-

men, trugen nicht selten Schmuckhalsbänder und ruhten auf edlen 

Stoffen (Hirschberg, 2012). Vergleichbares ist auch heutzutage zu 

beobachten. Der Umsatz im Sektor Heimtierbedarf ist in den vergan-

genen Jahren stetig gestiegen und erzielte im Jahr 2021 allein in 

Deutschland rund 4,8 Milliarden Euro (Statista, 2022b). Besondere 

Begehrlichkeiten wecken dabei die Accessoires namhafter Mode-

häuser, die längst edle Lederhalsbänder und kleine Halstücher für 

den modebewussten Vierbeiner von heute im Angebot haben. Offen-

sichtlich kann der Tierhaltung auch ein gewisser Statusfaktor zuge-

schrieben werden. Das Tier verliert darüber in Teilen seine tierische 

Identität und wird verdinglicht. Im Rahmen der aktuellen Entwick-

lungen im Forschungsfeld der Mensch-Tier-Beziehungen hat der 

Begriff der Verdinglichung eine Renaissance erlebt (Petrus, 2015). 

Wurde dieser Begriff in den 1920er-Jahren zu einem Leitmotiv in 

der Sozialforschung, geriet er später in Vergessenheit und wird ak-

tuell genutzt, um eine Systematik in die gegenwärtigen Mensch-

Tier-Verhältnisse zu bringen und dabei eine tierethische Perspektive 

einfließen zu lassen. Die Verdinglichung am Tier kann mit mindes-

tens vier Merkmalen beschrieben werden: Besitztum, Instrumentali-

sierbarkeit, Verletzbarkeit und Austauschbarkeit. Darüber findet die 

drastische Form der Verzweckung von Lebewesen Ausdruck: Füh-

lenden Wesen werden Eigenschaften zugeschrieben, die normaler-

weise Dingen attribuiert werden. Rein juristisch betrachtet stützen 

                                                 

 
den erlebten Vorteilen („Nutzenfaktoren“) und Nachteilen („Kostenfaktoren“) 

des Haustierhaltens gestellt. 
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sich menschliche Interessen auf gesetzlich verankerte Rechtsansprü-

che. Für Tiere gelten nach wie vor die Normen des beweglichen Ei-

gentums, in denen über das Deutsche Tierschutzgesetz zwar ein 

Mindestmaß an Schutz gewährleistet werden muss, die tierlichen In-

teressen aber kaum Berücksichtigung finden. Der im Tierschutzge-

setz verankerte und auf anerkannten Normen basierende „vernünf-

tige Grund“ lässt die Nutzung und Verwendung von Tieren zur Er-

füllung menschlicher Bedürfnisse zu und untergräbt darüber deren 

Recht auf geistige und körperliche Unversehrtheit, ohne auch nur 

annährend eine tierliche Agency anzuerkennen. Tiere scheinen da-

bei, auch relativ unabhängig vom sogenannten „Haltungszweck“, 

austauschbar zu sein. Nimmt man an, dass die Verdinglichung von 

Tieren eine soziale Praxis abbildet, die von bestimmten gesellschaft-

lichen Mechanismen bedingt wird, dann verdeutlicht das ökonomi-

sche Kalkül als treibende Kraft der Funktionalisierung eindrücklich, 

dass Tieren oftmals der Status einer Ressource zugewiesen wird 

(Heimberger, 2015). Somit eröffnen die Anschaffung eines „Mode-

hundes“ und die dazugehörige Ausstattung die Möglichkeit der ge-

sellschaftlichen Diskriminierung. Erläutert man den Statusbegriff 

nach gängiger soziologischer Definition, dann entspricht dieser einer 

festen Position im gesellschaftlichen Gefüge, die vom Individuum, 

welches sie ausfüllt, unabhängig ist. Dabei ist es einer Person durch-

aus möglich, gerade in den westlichen Gesellschaften, die durch eine 

hohe Statusmobilität gekennzeichnet sind, diesen zu verändern. Es 

ist ihr möglich, in diesem Gefüge eine andere Rolle einzunehmen. 

Während der Status in einer Gesellschaft eine fest verankerte Posi-

tion ist, beschreibt die Rolle die jeweiligen Akteur*innen, die einen 

Status ausfüllen. Somit sei es nach Müller und Bernbeck erst die 

Rolle, die eine Person spielt, welche den Begriff des Status mit Le-

ben fülle. Vor diesem Hintergrund haben die genannten Autoren an-

hand archäologischer Befunde eine Analyse zu den Begriffen Pres-

tige und Prestigegüter durchgeführt. Sie kommen dabei zu dem 

Schluss, dass unter dem Begriff Prestige das gesellschaftliche Phä-

nomen der Machtausübung verstanden werden könne; Güter könn-

ten zur Markierung von Prestigepositionen dienen. Einen Sonderfall 
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stellten dabei Güter dar, die offensichtlich aufgrund ihrer Elaboriert-

heit speziell zur Darstellung von Prestige erworben würden und 

keine profane Funktion einnähmen. Diese seien nach der Analyse als 

Prestigegüter zu bezeichnen und wiesen eine erstaunliche Überein-

stimmung mit „Modehunden“ auf (Müller & Bernbeck, 2014). Das 

Führen eines derart ausgestatteten Individuums an der eigenen Seite 

signalisiert die Zugehörigkeit zur finanzkräftigeren Klasse und will 

Wertigkeiten schaffen. Dieses Phänomen des Status- oder Geltungs-

konsums wurde bereits Anfang des vorletzten Jahrhunderts von dem 

amerikanischen Soziologen Thorstein Veblen beschrieben (Veblen, 

2007). Somit ist es kaum verwunderlich, dass Hunde und exotische 

Katzen wie Accessoires in Werbebroschüren von Designermöbeln 

abgebildet werden. Dem Betrachter wird dabei ein ganzes Lifestyle-

Paket aufgezeigt. Es ist somit nicht nur die Couch, auf der eine Bull-

dogge in korrespondierender Farbe sitzt, die da beworben wird, es 

ist vielmehr ein Lebensgefühl. Das Marketingkonzept scheint durch-

aus erfolgreich zu sein, wenn auch vielleicht nicht in der ursprüng-

lich von den Werbedesigner*innen erdachten Weise: Zu den Ver-

kaufszahlen der Designermöbel gibt es zwar keine Statistiken, aber 

allein im vergangenen Jahr hat sich der jeweilige Anteil an „Mode-

hunderassen“ in der Gesamtpopulation der insgesamt in Deutschland 

gehaltenen rund 10 Millionen Hunde (Statista, 2022a) verdreifacht. 

Eine in Wien durchgeführte Zählung neu registrierter Hunde hat so-

gar eine Verfünffachung des Anteils an Chihuahuas für das Jahr 

2021 aufgezeigt (Krämer & Winkel, 2022, S. 32f.). 

5 Der Qualzuchtbegriff 

Wahrscheinlich unter dem Eindruck zunehmender Umweltkatastro-

phen, globaler Erwärmung und der immer offensichtlicher werden-

den Knappheit natürlicher Ressourcen, hat sich in den letzten Jahren 

in der westlichen Welt ein geändertes Konsumverhalten entwickelt. 

Der Trend geht in Richtung des Erwerbs von Dingen, aber auch 

Dienstleistungen, die „ethisch vertretbar“ sind. In hohem Maße me-

dial begleitet, wird Konsument*innen die Mitschuld vermittelt, 

wenn Produkte gekauft werden, die ethisch fragwürdig produziert 
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worden sind. Würde man zur Abstrahierung der Sachlage Tierhal-

ter*innen im Sinne des Konzepts der Verdinglichung nun auch als 

Konsument*innen bezeichnen, dann kann festgestellt werden, dass 

offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Während es eine 

beobachtbare und bewusste Hinwendung zu „ethisch vertretbaren 

Produkten“ gibt, so scheint ein ethisch verantwortbares Handeln 

nicht die Grundlage der Kaufentscheidung bei „Modehunden“ zu 

sein. Die Problematik in der Zucht vieler „Modehunderassen“ liegt 

in der Selektion auf sogenannte rassetypische Merkmale3 und damit 

verbundene, zum Teil erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen. Einige dieser Beeinträchtigungen sind äußerlich sichtbar, wie 

beispielsweise der Wasserkopf der Chihuahuas; andere bleiben unter 

dem Fell verborgen, wie starke Deformationen von Knochen und 

korrespondierenden Gelenken, wie beispielsweise beim Cavalier 

King Charles Spaniel. Die Problematik ist in der Tierzucht bekannt 

und betrifft keinesfalls nur Haus- und Heimtiere, sondern gleicher-

maßen sogenannte landwirtschaftliche Nutztiere wie auch Pferde 

und ist dabei speziesübergreifend. Bereits im Jahre 1986 wurde der 

Aspekt der sogenannten „Qualzucht“ im § 11b des Deutschen Tier-

schutzgesetzes aufgenommen. Die Problematik in der Umsetzung 

der Rechtsvorgaben beginnt bereits mit der verwendeten Begrifflich-

keit: Der Begriff entspringt nicht der veterinärmedizinischen Termi-

nologie und taucht auch sonst an keiner Stelle im Deutschen Tier-

schutzgesetz auf. In vielen Stellungnahmen und auf Foren werden 

auch häufig die Begriffe „Extremzucht“ oder „Defektzucht“ verwen-

det. Da der § 11b des Deutschen Tierschutzgesetzes offensichtlich 

nur wenig praktische Berücksichtigung fand, rief das Bundesminis-

                                                 

 
3  Der Begriff der Rasse ist in der Tierzucht irreführend, da darüber die Klassifi-

zierung von Lebewesen nach frei gewählten Kriterien möglich wird und dabei 

der Anschein erweckt wird, dass diese Kriterien auf empirischen Fakten beru-

hen. Die Zuordnung von Rassen beruht auf der Zusammenfassung phäno- und 

genotypisch ähnlicher Individuen, deren taxonomischer Rang nicht gleich sein 

muss. Rassen sind biologisch nicht objektivierbar und beruhen auf Konventio-

nen. Eine solche Konvention bildet der Begriff der rassetypischen Merkmale 

ab. 



| Stephanie Krämer 

| 140 | TIERethik, 15. Jg. 26(2023/1) WEITERER BEITRAG 

terium für Ernährung und Landwirtschaft eine Sachverständigen-

gruppe ins Leben, die im Jahre 1999 das „Gutachten zur Auslegung 

von § 11b des Tierschutzgesetzes (Verbot von Qualzüchtungen)“ 

veröffentlichte. Ursprünglich als Orientierungshilfe für Züchter*in-

nen von Hunden, Katzen, Kaninchen und Vögeln gedacht, bildet das 

veraltete Gutachten heute noch immer eine Handlungsgrundlage für 

Tierärzt*innen im amtlichen Tierschutzvollzug. Das Gutachten sieht 

dabei den Tatbestand des § 11b des Tierschutzgesetzes als erfüllt, 

wenn bei Wirbeltieren die durch Zucht geförderten oder die gedul-

deten Merkmalsausprägungen (Form-, Farb-, Leistungs- und Ver-

haltensmerkmale) zu 

„Minderleistungen bezüglich Selbstaufbau, Selbsterhaltung und 

Fortpflanzung führen und sich in züchtungsbedingten morphologi-

schen und/oder physiologischen Veränderungen oder Verhaltensstö-

rungen äußern, die mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden 

sind“. 

Im Sinne des § 11b des Tierschutzgesetzes muss dabei nicht die 

Nachzucht geboren werden, um entsprechende Merkmale beweisend 

abzubilden, sondern allein die Vermutung, dass Tiere mit Qualzucht-

merkmalen gezüchtet werden könnten, verbietet die Zucht. Als prob-

lematische Zuchtziele werden im Gutachten wachstumsassoziierte 

Defekte (Zwergwuchs, Riesenwuchs), Kurzköpfigkeit, Veränderun-

gen an Augen, Ohren, Haut und Haarkleid sowie Deformationen an 

Extremitäten, Gelenken und der Wirbelsäule definiert. Heute können 

allein den vielen Hunderassen mittels moderner Technologien über 

500 erblich bedingte Störungen attestiert werden, die somit formal 

den Tatbestand der Qualzucht erfüllen würden. Beim Nachweis die-

ser Merkmale ist die vollziehende Behörde gesetzlich dazu ermäch-

tigt, die Zucht zu verbieten und die Unfruchtbarmachung betroffener 

Tiere anzuordnen. In Anbetracht der zwischenzeitlich vergangenen 

Jahre seit Inkrafttreten des § 11b des Deutschen Tierschutzgesetzes 

und des Zugewinns an Erkenntnissen hinsichtlich der den Qualzuch-

ten zugrunde liegenden Pathologien könnte man vermuten, dass be-

reits eine Vielzahl von Gerichtsverhandlungen geführt und entspre-

chende Urteile gesprochen wurden. Die Zahl bleibt allerdings über-
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schaubar und beziffert sich auf insgesamt sechs Ordnungswidrigkei-

tenverfahren (Stand: 10.08.2022). Dies erstaunt umso mehr, als dass 

Tiere der Rassen, die per definitionem die Tatbestände der Qualzucht 

erfüllen, uns allgegenwärtig begegnen. Die aktuell bekannteste 

Rasse mit ausgeprägten Qualzuchtmerkmalen ist die Französische 

Bulldogge. Das prominente Leitmerkmal ist hier die sogenannte 

Kurzköpfigkeit oder Brachyzephalie. Diese Hunde wirken auf viele 

Menschen äußerst ansprechend, da sie in sehr deutlicher Ausprägung 

das von Konrad Lorenz im Jahr 1943 postulierte Kindchenschema 

abbilden (Lorenz, 1943). Das Merkmalsaggregat, bestehend aus ei-

nem großen runden Kopf und hoher aufgewölbter Stirnpartie bei tief 

abgebildeten Gesichtsformationen wie kleiner Nase, großem Mund 

und großen Augen, bildet Hunde dieser Rasse par excellence ab. Die 

darüber erweckten Begehrlichkeiten sind offensichtlich derart groß, 

dass sich Halter*innen dieser Hunde nicht nur über das Qualzucht-

verbot und die damit verbundenen Leiden der Tiere hinwegsetzen, 

sondern teils auch weniger legale Wege zur Beschaffung dieser 

Tiere beschreiten. Laut Welpenstatistik des Verbandes für das Deut-

sche Hundewesen wurden im Jahr 2020 nur 193 Welpen dieser Ras-

se geboren (VDH, 2022). Die Meldungen erfolgen über den Verband 

angeschlossener und registrierter Züchter*innen. Allerdings wurden 

im gleichen Jahr knapp 14.000 Neuregistrierungen Französischer 

Bulldoggen bei Tasso e.V. (Tasso e.V., 2021) dokumentiert, einem 

Portal, welches die Chip-Nummern der Tiere erfasst und bei der 

Wiederauffindung etwaiger entlaufener Tiere unterstützt. Somit ent-

stammt die überwiegende Zahl der Tiere fragwürdigen Zuchten, die 

zu einem Großteil auf illegale Weise nach Deutschland gebracht und 

veräußert werden. Nicht selten werden Käufe bzw. Übergaben der 

Tiere auf Parkplätzen von Autobahnraststätten abgewickelt. Diese 

Umstände werfen die Frage auf, wieso die Dinge so sind, wie sie 

sind. Es herrscht ein Zuchtverbot für Tiere mit Qualzuchtmerkma-

len, welches offensichtlich nur in einem sehr geringen Umfang ge-

ahndet wird. Zeitgleich scheint kein Unrechtsbewusstsein bei Hal-

ter*innen der Rassen mit zuchtbedingten Defekten vorzuliegen, 

denn die registrierten Tierzahlen steigen beständig. Es kann faktisch 
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ausgeschlossen werden, dass besonders bei Französischen Bulldog-

gen Unkenntnis bzw. ein Informationsmangel zu Qualzuchtaspekten 

bei dieser Rasse herrscht, denn allein das Internet bietet vielfältige 

Informationen zur Thematik. 

6 Ein Erklärungsversuch – kognitive Dissonanz? 

Das hier zu beobachtende Phänomen könnte mit dem Begriff der 

kognitiven Dissonanz erklärt werden. Dieser Begriff entstammt der 

Sozialpsychologie, und ganz ähnlich der traditionellen Musik, in der 

bestimmte Akkorde im Sinne einer Dissonanz nach Auflösung ver-

langen, wird die kognitive Dissonanz als unangenehmer mentaler 

Zustand definiert, in dem Wahrnehmungen, Gedanken, Wünsche    

oder Absichten nicht miteinander vereinbar sind (Stangl, 2022). Im 

Jahre 1957 führte Leon Festinger diesen Begriff in seine Theorie ein 

(Zick, 2001). Festinger versucht, darüber einen Zustand zu erklären, 

der beobachtet werden kann, wenn zwei nicht miteinander verein-

bare Handlungen zu Frustration oder Unwohlsein führen. Seine The-

sen stützen sich dabei im Wesentlichen auf zwei Säulen: Zum einen 

wird eine Person, die Dissonanz wahrnimmt und sich dabei unwohl 

fühlt, eine starke Motivation verspüren, einen Zustand der Harmonie 

zu erzielen. Zum anderen wird diese Person danach streben, Situati-

onen zu vermeiden und Informationen abzulehnen, die zu einer Ver-

stärkung der Dissonanz führen könnten. Bezogen auf den Erwerb ei-

nes Rassetieres mit Qualzuchtmerkmalen, wie beispielsweise der 

Französischen Bulldogge, könnte mit dieser Theorie erklärt werden, 

warum Halter*innen das röchelnde Atemgeräusch ihrer Lieblinge 

nicht als Zeichen und Ausdruck einer fehlgeleiteten Zucht, sondern 

vielmehr als harmloses rassetypisches Merkmal interpretieren. Dar-

über könnte gleichfalls eine Antwort darauf gefunden werden, wa-

rum bereitgestellte Informationen zur Problematik und Kampagnen 

gegen die Zucht von Qualzuchtrassen schlichtweg ignoriert werden. 

Das Phänomen der kognitiven Dissonanz beschränkt sich dabei nicht 

nur auf Erscheinungen unseres modernen Alltags, sondern scheint 

die Menschheit schon seit geraumer Zeit und auch in den Wissen-
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schaften zu ereilen. So weigerte sich bereits Galileo, Keplers Hypo-

thesen zur Abhängigkeit der Gezeiten vom Stand des Mondes anzu-

erkennen (Ebert, 2017). 

7 Fazit 

Werden Tierschutzinteressierte (und andere Menschen) mit der Prob-

lematik der Qualzucht konfrontiert, ist nicht selten ein Ausruf des 

Entsetzens zu vernehmen, und sehr häufig wird die vermeintliche 

Verantwortung für das Problem an die Tierärzteschaft weitergeleitet 

(„Was macht ihr Tierärzt*innen dagegen?“). Es liegt auf der Hand, 

dass das Problem in seiner Komplexität ein gesamtgesellschaftliches 

ist. Somit kann es auch nicht nur von einem Teil der Gesellschaft ge-

löst werden. Unterschiedliche Denkansätze und Expertisen sind von-

nöten. Natürlich braucht es die Kompetenz der Tiermedizin bezüg-

lich der fachlichen Einschätzungen zu den zuchtbedingten Belastun-

gen der Tiere, aber ebenso die Gesellschaftswissenschaften und die 

Psychologie zur Analyse des Problems, genauso wie die Rechtswis-

senschaften bezüglich des gesetzlichen Vollzugs und die Politik, die 

hier wesentliche Prozesse zu forcieren hat. Nicht zuletzt braucht es 

die Philosophie. Allein der zunehmend thematisierte Wunsch, Tiere 

zu züchten, die beispielsweise das spezielle Aussehen eines Mopses 

haben, aber idealerweise keine Mopsdefekte aufzeigen, kommt einer 

intellektuellen Herausforderung gleich, die ein philosophisches Rät-

sel abbildet: Darf man eine Rückzucht anstreben, wenn zu keinem 

Zeitpunkt ausgeschlossen werden kann, dass die Nachkommen doch 

Leiden verspüren werden? Allgemeiner formuliert Busch, dass „die 

Ergebnisse züchterischer Aktivitäten auch für Laien so auffällig sind, 

dass sich diese zu einem moralischen Urteilen veranlasst sehen“ 

(Busch, 2004, S. 420). Vor diesem Hintergrund taucht die Frage auf, 

ob der Begriff der Qualzucht allgemeine Gültigkeit hat.4 Sollte somit 

                                                 

 
4  „Wenn Krankheitsdispositionen, erbliche Defekte oder Verhaltensstörungen 

züchterisch genutzt werden, die Tiere demnach so miteinander gepaart wer-

den, dass bei den Nachkommen ein Schmerzen, Leiden oder Schäden verursa-

chender Erbfehler in Erscheinung treten kann, wird allg. von Qual-, Defekt- 
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eine ganze Rasse bestehen bleiben oder verboten werden? Wahr-

scheinlich liegt die Wahrheit dazwischen, sodass kontextabhängig im 

Sinne einer Einzelabwägung entschieden werden muss. Insofern 

sollte einer ethischen Bewertung eine möglichst konkrete Problem-

stellung vorangestellt werden, und selbst dann bleibt es unübersicht-

lich und vielschichtig. Das Fundament aller Betrachtungen und zu 

führenden Diskurse, unabhängig von vorhandenen oder nicht vorhan-

denen Expertisen, sollte die Anerkennung von tierischem Schmerz 

und Leid sein. Das hat das Deutsche Tierschutzgesetz getan. Die Kri-

terien, an denen Schmerzen und Leiden auszumachen sind, gilt es in 

naher Zukunft mit Hochdruck zu verfeinern und derart aufzuarbeiten, 

dass diese für alle beteiligten Akteur*innen anwendbar sind. Auf der 

Basis dieses Wissens, so bleibt die Hoffnung, muss der § 11b des 

Deutschen Tierschutzgesetzes im Sinne einer gesellschaftlichen 

Norm vollzogen werden. 
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